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d ) Der Übergang zu Calvin bei Vutzer :
Die Forderungen des Reiches Gottes an das Staatswesen .

Martin Vutzers Reichsgedanken zeigen einen Übergang von
dem bisher behandelten Typus zu Talvin . Er ist der einzige
Reformator , der seine Gedanken über das Reich in einer be¬
sonderen Schrift niedergelegt hat . Freilich gibt er darin kein theo¬
logisches System , sondern einen Unterricht über das landesherrliche
Rirchenregiment unter dem Titel des Reiches Gottes . Rber gerade
diese Tatsache ist lehrreich . Wir meinen sein letztes , reifstes lverk
„ vs i-SAno Lbristi " / ) das er dem jungen Eduard VI . von
England überreicht hat / ) Er will im zweiten Teile dieses Buches
zeigen , welche Maßnahmen die Wiederherstellung des Reiches Gottes
in einem christlich geleiteten Staatswesen fordert / ) Es ist reizvoll
zu sehen , wie er die Tendenz der Thristokratie im Staatswesen , die
sich auf dem Festland republikanisch auswirkte , aus den Boden der
englischen Monarchie zu verpflanzen sucht . Schon seine Definition des
Reiches Gottes ist durchaus monarchisch gestimmt : einer , der alle
überragt , hat das erste und letzte Wort zu sprechen / ) In dem Reich
Gottes aber haben die Könige einen besonderen Auftrag / ) sie sind
Könige und Fürsten des Reiches Thristi / ) und das Reich Thristi —
so wagt er zu sagen wird sogar in seiner Weise den Reichen
dieser Welt Untertan gemacht / ) Der Monarch hat für Heranbildung

Os rsAno Lkristi ^ ssu ssrvstoris nostri libri II . 1557 . vgl . Harver > ,
Martin Butzer in England , S . 77ff . Toccejus hat Nutzers Schrift gelesen , vgl .
La 89 Z 8 .

2) ? rgskatio p . 1 f .
a) p . 2 , 20 ? vgl . besonders lib . II , p . 83 : tZuidus vijs st rationibus rs ^ nuin

Ltu -isti possit st cisdsat rsstitui psr pios rs ^ ss . Verselbe klusdruck p . 84
(i-SAni Lkristi rsstaurÄtiorisrn ), 85 u . ö . Immer kehrt das Thema wieder :
nsesssarium sst , ut rs ^ num Osi plsus apuci nos rsstitustur ( 78 vgl . 76 . 77 ) .
Das erinnert an den Talvinschen Restitutionsgedanken .

4) p . 3 , vgl . p . 6 : (Zuas sint i-sZno Lkristi st rsZnis munäi eominuliia ,
ĉ uss propria . Gemeinsam ist ihnen zunächst : ut psnes unurn sit summa
^ ubsrnationis potsstas . vas rsANUiu Osi ist aber noch monarchischer als die
Reiche dieser Welt , in ihm gibt es keine prastseti , visarii , prors ^ ss , sondern
nur einen rsx eoslsstis , der über nünistri gebietet ( vgl . Toccejus !) .

°) p . 83 .
°) p . 87 . vie ganze Kuffassung erinnert stark an Talvins Widmung der

Institut !» an Franz , 2 , 12 .
' ) p . 11 : sieut rsZna munüi rsZno Lkristi , ita stiam rsZnuru Ldristi

suo mo6o subijeiatur rs ^ riis rnuncii .
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der Diener des Evangeliums / ) für Einrichtung von Volksmissionen
im Lande zu sorgen / ) er darf auch durch die Macht des Schwertes
das Reich Thristi pflanzen und ausbreiten / ) Die Kirche soll zwar ,
was die geistliche Sphäre anlangt , als Gemeinschaft des Wortes / )
des Sakraments / ) der Liebe ^) und der Zucht ' ) selbständige Vollmacht
behalten , aber in den äußeren Ordnungen steht die letzte Gewalt bei
der Landesobrigkeit / ) die das heilige Gottesgesetz im Gemeinwesen
nach allen Seiten zur Ausführung bringt und so mit der Kirche zu¬
sammen an der Verwirklichung der Herrschast Thristi auf Erden
arbeitet / ) Das ist Zwingli , ins Monarchische übertragen .

Butzer hat in seinem Buch ausführlich gezeigt , wie er sich das
im einzelnen denkt . Er spricht von der Ehegesetzgebung / ") der
Kindererziehung , " ) von der Ausgabe der Schullehrer „ im Reiche
Gottes " . ^ ) Sonntagsheiligung / 2) Reformation des Episkopats , Be¬
kämpfung der Simonie , " ) geordnete Rrmenpslege / °) ebenso wie Kultur
der wolle , Export , Import , Einschränkung der Weidewirtschaft und
der Latifundien , Vermehrung des Landbaus , Leinwandindustrie ,
Förderung der Lederverarbeitung , Hebung der Metallschätze , papier -

S . 43 . 86 . 89 ff . 98 ff .
2) 93 f . , vgl . 86 . Wer der „ Tvangelisation " in der Kirchengeschichte nach¬

forscht , sollte sich diese Ausführungen von Butzer nicht entgehen lassen .
2) H.t st Zladii potsswts saneti Principes rsZnum Lnrist Ältssrsrs

dsdsllt , s,e propaZars . . . 88 .
^) Die Kirche und das Wort , 52 — SS .
°) Die Sakramentsverwaltung , S6 — S9 .
") Die Liebesübung in der Kirche , 74 — 76 . Krmenpflege , 118 ff . Butzer be¬

tont mit Nachdruck , daß nicht nur üoctririÄ , ssoi -amenta , äiseipUns , sondern
auch Liebesübung zur Kirche gehöre : die Bitte .Mvsniat rsANura tuum " ist
sinnlos , wenn nicht die viakonie und Krmenfürsorge der ersten Kirche wieder
eingerichtet wird . 74f .

' ) Zuchtübung , S9 — 66 . Kuch der König ist der Disziplin der Kirche unter¬
worfen 12 . Die äoetrina steht bei Butzer nie ohne die cllseipliria 46 , 51 , 52 .

°) Die eivss und miiüstri des rsgnum sollen den muncii potsstatidus
unterworfen sein p . 48 .

") Das alles hindert übrigens nicht , daß Butzer die geistliche Krt des Reiches
Thristi wie die andern Reformatoren betont , vgl . S . 5 . Doch geht die Haupttendenz
seines Buches auf das Zusammenwirken beider Sphären . Dies ist schon das
Motiv zu seinen Ausführungen über das Übereinstimmende zwischen beiden
Reichen in 6 ff . Km Schluß 241 f . faßt er zusammen : der Staat sei tätig für das
Reich Gottes .

>°) 126 — 194 . " ) 95 . 196 . " ) 10 . " ) 95 f .
" ) 93 ff . 118 ff .

Schrenk , Coccejus . II , S, H
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Herstellung / ) Erziehung des Rdels zur Arbeit / ) neue Handelsgesetze ,
Kamps gegen Wucher , Mammonismus und Luxus , Verordnungen
über Höckern und hausieren / ) Reform der Wirtschaften / ) des
Theaters , der Musik und des Tanzes / ) Gefängnisreform / ) Modifi¬
zierung der Gesetze in verständlicher Sprache ^) — alles das ist Sache
des Reiches Gottes , denn dieses geht aus auf die aämimsti 'Atio
vitas totiug .

Es war Butzer vorbehalten , durch diese im Dienst der Praxis
stehende Gesamtdarstellung für die Gedanken der Thristokratie im
Staatswesen mit besonderer Energie zu werben . Seine Schrift zeigt
nicht nur die große Anpassungsfähigkeit des Reformiertentums an
die verschiedenstenStaatssormen , sie vertritt nicht nur jenen Gedanken
der Gemeinde , die im Sinne des Gottesreiches als eine heilige , auch
im Dienst der Liebe gestaltete zu organisieren ist , der auf Calvin so
großen Einfluß gewinnen sollte . Sie ist vor allem ein wichtiges
Dokument für jenen noch stärker im Calvinismus ausgestalteten
Grundzug, die Gottesherrschaft als das erneuernde Prinzip aus allen
Gebieten des öffentlichen Lebens , auch nach der sozialen und wirt¬
schaftlichen Seite hin , zur Geltung kommen zu lassen . Daß diese
planvolle Organisation und Bearbeitung aller Beziehungen des
Gesamtlebens vom Reichsgedanken aus gewonnen wird , das ist das
Bedeutsame . Im Unterschied zum Luthertum wird hier das Reich
als umfassende Gottesherrschast angeschaut , die an das Staatswesen
Forderungen stellt . Kber zugleich nimmt doch der staatliche Typus
restlos das Reich in sich aus . Das wird beim Talvinismus anders .
Gleichwohl aber ist hier mit den „ Forderungen " ein Zug vorweg¬
genommen , dessen tiefere biblische Begründung doch erst bei Calvin
ganz deutlich wird . So dient uns Butzers Buch zu einer partiellen
einleitenden Illustration der Geistesart , wie sie sich in Genf aus
gewaltsame Weise emporringt und wie sie dann die puritanischen
Freikirchen prägt .

Wir können die durch den Namen des Gensers bestimmte
Richtung so beschreiben :

-) 199 — 203 . 2) 202 f .
203 — 206 . Luxus vgl . 213 — 216 .
20S f . 5) 207 —212 .

°) 233 f . ' ) 216— 218 .
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